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Entwicklung der Zahl der ausländischen Staatsangehörigen in Baden-Württemberg 1952 bis 2022S1
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Bereits im Jahr 2015 rückte die Zuwanderung 
aufgrund der Flüchtlingskrise zunehmend in 
den Fokus des öffentlichen Interesses. Insge-
samt zogen damals per saldo rund 170 000 
Menschen nach Baden-Württemberg; die mei-
sten Menschen kamen im Jahr 2015 aus Sy-
rien (36 000). In den Folgejahren ging die Zu-
wanderung fast stetig zurück, um dann seit 
dem Krieg in der Ukraine wieder enorm anzu-
steigen. Etwa 130 000 Ukrainerinnen und Uk-
rainer flohen im Jahr 2022 per saldo in den 
Südwesten, aber auch aus anderen Staaten 
zogen wieder vermehrt Menschen zu. Mit 2,01 
Millionen (Mill.) ausländischen Staatsangehö-
rigen wurde Ende 2022 ein neuer Höchststand 
in Baden-Württemberg erreicht.

Im folgenden Beitrag soll die zahlenmäßige 
Entwicklung der Ausländerinnen und Auslän-
der, die in Baden-Württemberg leben, unter 
anderem nach deren Herkunft näher betrach-

tet werden. Die ukrainischen Staatsangehöri-
gen stehen dabei im Fokus der Betrachtung. 
Neben der Frage, woher und weshalb die 
Menschen zugezogen sind, ist auch von Be-
deutung, wohin sie innerhalb des Landes ge-
zogen sind. Ein Überblick über die regionale 
Verteilung der ausländischen Bevölkerung 
rundet deshalb den Beitrag ab.

Blick zurück: Von 60 000 auf 2 Millionen  
Ausländerinnen und Ausländer

1952, dem Gründungsjahr des Südweststaats, 
lebten im Südwesten lediglich rund 60 000 Per‑
sonen mit einer ausländischen Staatsangehö‑
rigkeit.1 Deren Zahl stieg in den folgenden 2 Jahr‑
zehnten fast stetig an. Ursache hierfür war, dass 
zu dieser Zeit das sogenannte „Wirtschafts‑ 
wunder“ bereits in vollem Gange war. Als Fol‑ 
ge dieser ungemein dynamischen Wirtschafts‑

150 000 ukrainische Staatsangehörige 
leben in Baden-Württemberg 
Ausgewählte Ergebnisse zur ausländischen Bevölkerung im Südwesten
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1 Zu den Ausländern zäh‑
len alle Personen, die 
nicht Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes sind, 
das heißt nicht die deut‑
sche Staatsangehörig‑
keit besitzen. Deutsche, 
die zugleich eine fremde 
Staatsangehörigkeit 
besitzen, zählen nicht 
zur ausländischen Be‑
völkerung. Die Mitglie‑
der der Stationierungs‑
streitkräfte sowie der 
diplomatischen und 
konsularischen Vertre‑
tungen in der Bundes‑ 
republik Deutschland 
unterliegen mit ihren 
Familien nicht den  
Bestimmungen des  
Aufenthaltsgesetzes 
und werden statistisch 
nicht erfasst. Dagegen 
zählen auch die Staaten‑
losen und Personen mit 
ungeklärter Staatsan‑ 
gehörigkeit zur auslän‑
dischen Bevölkerung; 
vgl. Statistisches Bun‑
desamt: Ausländische 
Bevölkerung – Ergeb‑
nisse des Ausländerzen‑
tralregisters, Fachserie 1  
Reihe 2, 2018, S. 7.

2 Meier‑Braun, Karl‑Heinz: 
Spaghetti vom Arbeits‑
amt: Arbeitsmigration 
nach Baden‑Württem‑
berg, in: Baden‑Würt‑ 
temberg – eine Zuwan‑
derungsgeschichte, 
Landeszentrale für po‑ 
litische Bildung (Hrsg.) 
2014, S. 102 und 105.

3 Bausch, Susanne: Ein 
Gastland oder Wie man 
hier mit Fremden um‑
geht, in: Das Land im 
Südwesten, Reschl, 
Willy (Hrsg.), 1987, S. 31.

4 Der Geburtensaldo der 
ausländischen Bevölke‑
rung war im Gegensatz 
zur deutschen Bevölke‑
rung nicht nur in der 
1. Hälfte der 1990er‑ 
Jahre, sondern auch  
in jedem anderen Jahr 
seit Bestehen des  
Landes positiv.

5 Brachat‑Schwarz, 
Werner: Baden‑Würt‑ 
tembergs Wanderungs‑
verflechtung mit der 
Europäischen Union – 
Zu den Gründen der 
unterschiedlich hohen 
Zuwanderung aus den 
einzelnen EU‑Staaten, 
in: Statistisches Monats‑
heft Baden‑Württem‑
berg 3/2016, S. 9 ff.

entwicklung zeichnete sich ein allgemeiner Ar‑
beitskräftemangel ab, der zur Anwerbung aus‑
ländischer Arbeitskräfte führte. 1955 wurde  
das erste Anwerbeabkommen mit Italien ge‑
schlossen; in den 1960er‑Jahren folgten ent‑
sprechende Abkommen mit Spanien (1960), 
Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marok‑
ko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und 
dem ehemaligen Jugoslawien (1968).2

In den 1970er‑ und 1980er‑Jahre war die Mi‑ 
gration – bedingt durch wirtschaftliche Ein‑ 
brüche, unter anderem durch die „Ölkrise“ im 
Jahr 1973 und der temporären bundeswei‑ 
ten Förderung von Rückwanderungen – sehr 
wechselhaft. Ende der 1980er‑Jahre lag des‑ 
halb die Zahl der ausländischen Staatsange‑ 
hörigen praktisch unverändert auf dem Niveau 
Anfang der 1970er‑Jahre (Schaubild 1).

Dieser Periode schloss sich eine erneute Phase 
starker Zuwanderungen aus dem Ausland an. 
Vor allem steigende Asylbewerberzahlen – so‑ 
gar von einer „Asylantenflut“ war die Rede3 – 
und der Zustrom von Bürgerkriegsflüchtlingen 
aus dem auseinanderfallenden Jugoslawien 
prägten das Bild. Verstärkt wurde der zu Beginn 
der 1990er‑Jahre starke Anstieg der auslän‑
dischen Bevölkerungszahl auch dadurch, dass 
die Zahl der Geburten ausländischer Mütter 
deutlich über der der Gestorbenen mit einer 
ausländischen Staatsangehörigkeit lag.4

Von Mitte der 1990er‑Jahre bis etwa zum  
Jahr 2010 dauerte die nächste Phase, die da‑
durch geprägt war, dass die Zahl der in Baden‑
Württemberg lebenden ausländischen Staats‑
angehörigen tendenziell zurückging. Gründe 
hierfür waren zum einen eine relativ gerin‑ 
gere Zuwanderung und zum anderen eine zeit‑
weise hohe Zahl an Einbürgerungen. Allein im 
Zeitraum 1995 bis 2010 nahmen über 400 000 
Ausländerinnen und Ausländer im Südwesten 
die deutsche Staatsangehörigkeit an. Hinzu  
kam, dass Kinder von Ausländerinnen und  
Ausländern, die sich seit 8 Jahren in Deutsch‑
land aufhalten und eine Niederlassungs‑ oder 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, seit dem 
Jahr 2000 aufgrund einer Änderung des  
Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) nicht  
mehr die ausländische, sondern die deutsche 
Staatsangehörigkeit erhalten (§ 4 Abs. 3 StAG).

Die Jahre 2011 bis 2014 waren daran anschlie‑
ßend durch einen starken Anstieg der Migration 
vor allem aus EU‑Staaten bestimmt. Insbeson‑
dere aus Polen, Ungarn und Rumänien zogen 
wesentlich mehr Menschen in den Südwesten 
als in den Jahren zuvor, weil damals Staatsan‑
gehörigen aus diesen Staaten die vollständige 
Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeräumt wurde.5 

Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer  
innerhalb eines Jahres verneunfacht

In den Jahren 2015 und 2016 war die Entwick‑
lung durch den Zustrom von Flüchtlingen vor 
allem aus Syrien geprägt. Danach schwächte 
sich die Zuwanderung etwas ab, um seit dem 
Februar 2022 mit Beginn des Krieges in der  
Ukraine stark anzusteigen. Die Zahl der aus‑ 
ländischen Bevölkerung erreichte deshalb  
einen neuen Höchststand: Ende 2022 lebten 
2,01 Mill. ausländische Staatsangehörige in  
Baden‑Württemberg6; darunter waren 150 000 
ukrainische und 34 000 russische Staatsan‑ 
gehörige.7 Damit hatte sich die Zahl der Ukrai‑
nerinnen und Ukrainer innerhalb eines Jahres 
annähernd verneunfacht, dagegen diejenigen 
der Russinnen und Russen um weniger als ein 
Zehntel erhöht. In den Jahren zuvor lag die  
Zahl der russischen Staatsangehörigen aus‑
nahmslos höher als die der ukrainischen8; so 
betrug beispielsweise im Jahr 2010 das Zahlen‑
verhältnis 24 000 zu 13 000.

Lediglich fünf Staatsangehörigkeiten  
sind im Land nicht vertreten

Ende 2022 lebten in Baden‑Württemberg Mit‑ 
bürgerinnen und Mitbürger aus fast allen Staa‑ 
ten der Erde. Von den 193 Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen9 haben derzeit lediglich  
Staatsangehörige von den pazifischen Insel‑ 
staaten Kiribati, Nauru, Palau, Tuvalu und den 
Marshallinseln keinen Wohnsitz in Baden‑Würt‑ 
temberg. 

Türkische Staatsangehörige sind im Süd‑ 
westen die größte ausländische Bevölke‑ 
rungsgruppe (256 000)10. Mit deutlichem Ab‑
stand folgen Staatsangehörige aus Italien 
(180 000), die in Baden‑Württemberg – nach 
Buenos Aires und Rio de Janeiro – sogar die 
zahlenmäßig größte ausländische italienische 
Gemeinschaft in der Welt bilden.11 Ebenfalls 
stark vertreten sind Personen aus Rumänen 
(178 000), und an 4. Stelle folgen bereits Ukra‑
inerinnen und Ukrainer (Schaubild 2a).

Die Zusammensetzung der ausländischen Be‑
völkerung in Baden‑Württemberg unterschei‑ 
det sich nicht unerheblich von der in Deutsch‑
land: Zwar bilden türkische Staatsangehörige 
auch bundesweit die größte ausländische Be‑
völkerungsgruppe. Auf dem 2. und 3. Platz ran‑
gieren dann aber im Gegensatz zu Baden‑Würt‑ 
temberg bereits ukrainische und syrische  
Staatsangehörige (Schaubild 2b). Dagegen sind – 
relativ betrachtet – im Bundesgebiet insbeson‑
dere italienische Staatsangehörige deutlich 
schwächer als im Südwesten vertreten.
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6 Ergebnis der sogenann‑
ten Bevölkerungsfort‑
schreibung zur Ermitt‑
lung der amtlichen 
Einwohnerzahlen. Auf 
die Bevölkerungsfort‑
schreibung wird auch 
im Folgenden immer 
dann zurückgegriffen, 
wenn die Angaben je‑
weils nur die Auslände‑
rinnen und Ausländer 
insgesamt betreffen, 
wenn also keine Diffe‑
renzierung nach der 
Staatsangehörigkeit 
oder deren aufenthalts‑
rechtlichem Status vor‑
genommen wurde.  
Dagegen basieren  
Angaben zu einzelnen 
Staatsangehörigkeiten 
auf dem Ausländer‑ 
zentralregister. Deren 
Ergebnisse können von 
denjenigen der Bevöl‑ 
kerungsfortschreibung 
abweichen; zu den 
Gründen vgl. Statisti‑
sches Bundesamt:  
Ausländische Bevöl‑ 
kerung – Ergebnisse  
des Ausländerzentral‑ 
registers, Fachserie 1 
Reihe 2, 2018, S. 5.

7 Alle Werte des Aus‑ 
länderzentralregisters  
wurden im Text auf  
1 000 Personen auf‑ 
bzw. abgerundet.

8 Entsprechende Ergeb‑
nisse sind aus dem  
Ausländerzentralregis‑ 
ter ab dem Berichts‑ 
jahr 1997 verfügbar.

9 UNRIC: Regionales  
Informationszentrum 
der Vereinten Nationen: 
UN‑Mitgliedstaaten, 
https://unric.org/de/ 
mitgliedstaaten/  
(Abruf: 26.05.2023).

10 Alle Werte des Aus‑ 
länderzentralregisters  
sind im Text auf  
100 Personen auf‑  
bzw. abgerundet.

11 Meier‑Braun, Karl‑Heinz: 
Spaghetti vom Arbeits‑
amt: Arbeitsmigration 
nach Baden‑Württem‑
berg, in: Baden‑Würt‑ 
temberg – eine Zu‑ 
wanderungsgeschichte, 
Landeszentrale für po‑ 
litische Bildung (Hrsg.) 
2014, S. 103 ff.

Die 25 häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten in Baden-Württtemberg 
und in Deutschland am 31. Dezember 2022S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 416 23

a) in Baden-Württemberg

b) in Deutschland

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister.
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12 Eberle, Jan: Schutz‑ 
suchende – Ein Kon‑ 
zept zur Quantifizierung  
des Bestands an Aus‑ 
länderinnen und Aus‑
ländern, die sich aus 
humanitären Gründen 
in Deutschland aufhal‑
ten, in: WISTA, 1/2019, 
Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.), S. 19 ff.

Deutsche und ausländische Bevölkerung in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2022 nach Altersjahren S3

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 417 23

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.
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Ausländerinnen und Ausländer im Süd- 
westen sind im Schnitt knapp 39 Jahre alt

Die ausländischen Frauen und Männer in Ba‑ 
den‑Württemberg waren Ende 2022 im Durch‑
schnitt knapp 39 Jahre alt und damit wesent‑ 
lich jünger als die deutsche Bevölkerung mit 
annähernd 45 Jahren. Schaubild 3 zeigt im  
Detail, dass bei der ausländischen Bevölke‑ 
rung die Altersgruppe der Anfang 20‑Jähri‑ 
gen bis Anfang 50‑Jährigen – gemessen an der 
Zahl der Ausländerinnen und Ausländer ins‑ 
gesamt – deutlich stärker, die der Älteren da‑ 
gegen erheblich schwächer als bei der deut‑ 
schen Bevölkerung vertreten sind. 

Allerdings sind auch die ausländischen Staats‑
angehörigen in den vergangenen Jahrzehn‑ 
ten „gealtert“, und der Altersunterschied zur 
deutschen Bevölkerung hat sich verringert. So 
lag das Durchschnittsalter der Ausländerinnen 
und Ausländer im Jahr 1970 noch bei lediglich 
28 Jahren und damit sogar um rund 8 Jahre 
niedriger als das der Deutschen. 

Zwischen den einzelnen ausländischen Staats‑
angehörigkeiten zeigen sich erhebliche Alters‑
unterschiede: Zu den Nationalitäten mit der 
ältesten Bevölkerung im Südwesten zählen 
Staatsangehörige aus den Nachbarstaaten 
Schweiz und Österreich mit im Schnitt jeweils 

55 Jahren. Mit am jüngsten sind Afghaninnen 
und Afghanen sowie Syrerinnen und Syrer, de‑ 
ren Durchschnittsalter bei lediglich 24 bzw. 
25 Jahren liegt. 

362 000 Schutzsuchende im Südwesten, …

Die Zuwanderung war vor allem 2015 und 2016 
durch Flüchtlinge geprägt, und seit dem rus‑
sischen Überfall auf die Ukraine im Februar  
2022 ist die Fluchtmigration erneut deutlich  
stärker in den Fokus gerückt. Doch wie viele  
der Flüchtlinge leben heute in Deutschland und 
in den einzelnen Bundesländern? Zur Beant‑ 
wortung dieser Frage wurde vom Statisti‑ 
schen Bundesamt ein Konzept mit dem Ziel  
entwickelt, die Zahl der Schutzsuchenden, also 
diejenigen Ausländerinnen und Ausländern,  
die sich aus humanitären Gründen in Deutsch‑
land aufhalten, zu quantifizieren.12

Nach diesem Konzept lebten Ende 2022 rund 
362 000 Schutzsuchende in Baden‑Württem‑ 
berg. Damit hat sich deren Zahl innerhalb von 
10 Jahren mehr als verfünffacht. Allein gegen‑
über dem Jahr 2021 stieg die Zahl der regis‑ 
trierten Schutzsuchenden um 146 000 Perso‑ 
nen und damit so stark wie noch nie seit Be‑ 
ginn der Statistik im Jahr 2007 (Schaubild 4). 
Damit lag der Anteil der Schutzsuchenden an 
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13 Eberle, Jan: Schutz‑ 
suchende – Ein Kon‑ 
zept zur Quantifizie‑ 
rung des Bestands an 
Ausländerinnen und 
Ausländern, die sich aus 
humanitären Gründen 
in Deutschland aufhal‑
ten, ebenda, S. 24 ff.

der ausländischen Bevölkerung am Jahres‑ 
ende 2022 bei 18 %; bezogen auf die gesamte 
baden‑württembergische Bevölkerung waren 
es 3 %.

Schutzsuchende lassen sich nach dem soge‑
nannten Schutzstatus unterscheiden. Unter‑
schieden werden Schutzsuchende, über deren 
Asylantrag noch nicht entschieden wurde,  
Schutzsuchende mit einem anerkannten Schutz‑
status und Schutzsuchende, deren Antrag  
abgelehnt wurde (i-Punkt „Schutzsuchende“). 

Am Jahresende 2022 hatten in Baden‑Würt‑ 
temberg knapp 87 000 oder 24 % aller Schutz‑
suchenden einen offenen Schutzstatus. Deren 
Zahl ist damit gegenüber 2021 deutlich, näm‑ 
lich um 58 000, angestiegen.

Die Mehrheit der Schutzsuchenden – 241 000 
bzw. 67 % – verfügten Ende 2022 über einen 
humanitären Aufenthaltstitel und damit über 
einen anerkannten Schutzstatus. Überwie‑ 
gend war diese Anerkennung jedoch befristet 
(197 000). Außerdem lebten Ende 2022 knapp 
35 000 Schutzsuchende in Baden‑Württem‑ 
berg, deren Antrag abgelehnt wurde (10 %). 
Diese Personen waren daher ohne Schutz‑ 
status und grundsätzlich ausreisepflichtig.  
Darunter waren annähernd 32 000 Personen, 
deren Ausreisepflicht aufgrund einer Duldung 

jedoch vorübergehend ausgesetzt wurde, weil 
der Vollstreckung der Abschiebung recht‑ 
liche oder tatsächliche Abschiebehindernisse 
entgegenstehen.13 

… darunter die mit Abstand am meisten  
aus der Ukraine

Die meisten Schutzsuchenden stammen aus  
der Ukraine (131 000). Mit deutlichem Abstand 
folgen Schutzsuchende mit einer syrischen 
(68 000) oder einer afghanischen Staatsange‑
hörigkeit (28 000). Ebenfalls zu den 20 häufigs‑ 
ten Staatsangehörigkeiten zählen russische 
Schutzsuchende (Tabelle).

Die Schutzsuchenden in Baden‑Württemberg 
sind überwiegend männlich (54 %), bei den‑ 
jenigen aus Gambia sind es sogar 91 %. Dem‑
gegenüber sind annähernd zwei Drittel der uk‑
rainischen Schutzsuchenden weiblich (63 %).

Pforzheim, Heilbronn und Stuttgart  
mit höchstem Ausländeranteil

Innerhalb des Landes verteilt sich die auslän‑
dische Bevölkerung sehr ungleichmäßig. Es ist 
vor allem ein weiterhin ausgeprägtes Stadt‑
Land‑Gefälle feststellbar, da ausländische  

Anzahl in Tsd.

Schutzsuchende in Baden-Württemberg 2007 bis 2022 nach SchutzstatusS4

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 418 23

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister.
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14 Brachat‑Schwarz, 
Werner: Baden‑Würt‑ 
tembergs Wanderungs‑
verflechtung mit der 
Europäischen Union – 
Zu den Gründen der 
unterschiedlich hohen 
Zuwanderung aus den 
einzelnen EU‑Staaten, 
in: Statistisches Monats‑
heft Baden‑Württem‑
berg 3/2016, S. 16 ff.

15 In einer Stellungnahme 
des Ministeriums der 
Justiz und für Migration 
Baden‑Württemberg zur 
Verteilung und Quotie‑
rung Schutzsuchender 
auf die Stadt‑ und Land‑
kreise Baden‑Württem‑
bergs wurden diese Un‑
terschiede damit 
begründet, dass sich Ge‑
flüchtete, die keiner 
Wohnsitzauflage mehr 
unterliegen, mittel‑ und 
langfristig je nach den 
Gegebenheiten des Woh‑
nungs‑ und des Arbeits‑
marktes sowie persön‑
lichen Bindungen und 
Präferenzen frei im Land 
verteilen. Dabei sei Pforz‑
heim, der Kreis mit dem 
höchsten Anteil an 
Schutzsuchenden, offen‑
bar für viele Geflüchtete 
ein bevorzugtes Zuzugs‑
ziel. Die vor Ort bereits 
bestehenden Diaspora‑
Gemeinschaften der 
Volksgruppe der Jesiden 
sowie irakischer Staats‑
angehöriger könnten 
einen Erklärungsansatz 
bieten. Eine überhöhte 
Zuteilung an Pforzheim 
sei dagegen in der Ver‑
gangenheit nicht erfolgt; 
vgl. Landtagsdrucksache 
17/4771 vom 11.05.2023, 
S. 4 https://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/
LTBW/files/dokumente/
WP17/Drucksachen/ 
4000/17_4771_D.pdf  
(Abruf: 30.06.2023).

16 Kreise, in denen Rumä‑
ninnen und Rumänen 
am 31.12.2022 am  
stärksten vertreten 
waren: Hohenlohe‑ 
kreis, Schwäbisch Hall,  
Main‑Tauber‑Kreis, 
Karlsruhe (Stadtkreis), 
Rastatt, Neckar‑Oden‑
wald‑Kreis, Freuden‑
stadt, Breisgau‑Hoch‑
schwarzwald, Emmen‑ 
dingen, Ortenaukreis, 
Rottweil, Schwarzwald‑
Baar‑Kreis, Tuttlingen, 
Biberach, Ravensburg; 
Kreise, in denen Italie‑
nerinnen und Italiener 
am stärksten vertreten 
waren: Freiburg im 
Breisgau, Konstanz,  
Lörrach, Waldshut.

Staatsangehörige überdurchschnittlich oft in 
der Nähe der Arbeitsplatzzentren und damit in 
den größeren Städten leben. Am höchsten  
war der Ausländeranteil Ende 2022 im Stadt‑ 
kreis Pforzheim mit 30,1 %, gefolgt von den 
Stadtkreisen Heilbronn und Stuttgart (29,2 % 
bzw. 27,0 %). Dagegen lag dieser Anteil im  
ländlich geprägten Main‑Tauber‑Kreis bei le‑ 
diglich 12,0 % (Schaubild 5).

Die regionalen Unterschiede in der Häufig‑ 
keit ausländischer Mitbürgerinnen und Mit‑ 
bürger sowie deren Zusammensetzung nach 
Staatsangehörigkeiten erklären sich nicht nur 
damit, dass diese überdurchschnittlich oft in 
der Nähe der Arbeitsplatzzentren und damit in 
den größeren Städten leben. Ursächlich ist  
hierfür außerdem, dass dort, wo bereits viele 
Menschen einer bestimmten Staatsangehörig‑
keit leben, häufig auch weitere zuziehen.14 

Schließlich haben auch die Schutzsuchenden 
dazu beigetragen, dass der Anteil der auslän‑
dischen Bevölkerung regional sehr unter‑ 
schiedlich ist: Die Spannweite des Anteils der 
Geflüchteten an der Gesamtbevölkerung reicht 
nämlich von lediglich 2,2 % im Zollernalbkreis 
bis immerhin 6,6 % in Pforzheim.15 

Türkische Staatsangehörige stellen zwar in  
Baden‑Württemberg die am stärksten vertre‑ 

tene ausländische Bevölkerungsgruppe; dies 
gilt aber nicht flächendeckend, sondern nur  
für 24 der 44 Stadt‑ und Landkreise. In immer‑ 
hin 15 Kreisen bilden Staatsangehörige aus  
Rumänien die zahlenmäßig größte ausländi‑ 
sche Bevölkerungsgruppe, in vier Kreisen sind 
es Staatsangehörige aus Italien.16 In der Kur‑ 
und Bäderstadt Baden‑Baden waren erst‑ 
mals Ukrainerinnen und Ukrainer am stärksten 
vertreten.

Fazit und Ausblick

Die Zahl der ausländischen Mitbürgerinnen  
und Mitbürger hat sich seit der Gründung des 
Südweststaats im Jahr 1952 von lediglich  
60 000 auf über 2 Mill. erhöht. Die Motive, wes‑ 
halb Menschen in den vergangenen 7 Jahr‑
zehnten nach Baden‑Württemberg gekommen 
sind, waren vielfältig und änderten sich im  
Laufe der Dekaden. Stand in den 1960er‑ und 
1970er‑Jahren die Zuwanderung von Arbeits‑
kräften im Fokus, prägten in den 1990er‑Jahren 
vor allem steigende Asylbewerberzahlen und 
der Zustrom von Bürgerkriegsflüchtlingen aus 
dem auseinanderfallenden Jugoslawien das 
Bild; seit dem Frühjahr 2022 prägen Schutz‑ 
suchenden aus der Ukraine das Migrations‑ 
geschehen. 

T Schutzsuchende in Baden‑Württemberg am 31. Dezember 2022  
nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten*)

Staatsangehörigkeit  
Herkunftsland 

Schutzsuchende  
insgesamt

davon

männlich weiblich

Ukraine 131 075     47 920     83 160     

Syrien 67 665     43 185     24 480     

Afghanistan 27 875     18 445     9 430     

Irak 24 595     14 920     9 675     

Türkei 18 010     11 745     6 265     

Kosovo 9 375     5 065     4 310     

Nigeria 9 230     5 225     4 005     

Eritrea 7 040     4 800     2 240     

Gambia 6 465     5 870      590     

Iran, Islamische Republik 6 100     3 830     2 270     

Russische Föderation 5 375     2 490     2 885     

Serbien 3 825     2 025     1 795     

Somalia 3 570     2 285     1 290     

Pakistan 3 345     2 720      625     

Georgien 2 815     1 575     1 240     

Nordmazedonien 2 735     1 375     1 360     

Kamerun 2 430     1 610      815     

Sri Lanka 2 065     1 450      615     

Bosnien und Herzegowina 2 015     1 000     1 015     

Indien 1 800     1 485      310     

Schutzsuchende insgesamt 362 200     195 135     167 065     

*) 20 häufigste Staatsangehörigkeiten; Werte sind auf 5 Personen gerundet.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister.

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4771_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4771_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4771_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4771_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4771_D.pdf
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Anteile in %

Ausländeranteil in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 31. Dezember 2022S5

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 419 23

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.

Main-Tauber-Kreis (LKR)

Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)

Biberach (LKR)

Emmendingen (LKR)

Ostalbkreis (LKR)

Ravensburg (LKR)

Sigmaringen (LKR)

Hohenlohekreis (LKR)

Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)

Rottweil (LKR)

Rhein-Neckar-Kreis (LKR)

Schwäbisch Hall (LKR)

Freudenstadt (LKR)

Ortenaukreis (LKR)

Enzkreis (LKR)

Tübingen (LKR)

Zollernalbkreis (LKR)

Alb-Donau-Kreis (LKR)

Karlsruhe (LKR)

Bodenseekreis (LKR)

Rastatt (LKR)

Heilbronn (LKR)

Calw (LKR)

Konstanz (LKR)

Reutlingen (LKR)

Rems-Murr-Kreis  (LKR)

Baden-Württemberg

Lörrach (LKR)

Waldshut (LKR)

Heidenheim (LKR)

Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)

Freiburg im Breisgau (SKR)

Göppingen (LKR)

Esslingen (LKR)

Tuttlingen (LKR)

Ludwigsburg (LKR)

Karlsruhe (SKR)

Böblingen (LKR)

Heidelberg (SKR)

Ulm (SKR)

Baden-Baden (SKR)

Mannheim (SKR)

Stuttgart (SKR)

Heilbronn (SKR)

Pforzheim (SKR) 30,1

12,0

12,2

12,8

13,0

13,2

13,3

13,5

13,7

14,0

14,3

14,5

14,5

14,6

14,6

14,7

15,2

15,4

15,5

15,6

16,0

16,6

16,6

17,3

17,4

17,6

17,7

17,8

18,0

18,2

18,5

18,7

18,7

19,1

19,3

19,7

20,0

20,1

20,6

20,9

22,8

23,9

26,2

27,0

29,2



10

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 10/2023Titelthema

17 Bundestag beschließt 
Fachkräfteeinwande‑
rungsgesetz, bmi.bund.
de vom 23.06.2023 
https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/kurzmel 
dungen/DE/2023/06/
fachkraefteeinwande 
rungsgesetz-bt.html 
(Abruf: 30.06.2023).

18 Schmidt, Barbara: Die 
soziale Integration wird 
vernachlässigt, Inter‑
view mit Alexander 
Merk, Leiter der Ar‑ 
beitsagentur Freiburg,  
Badische Zeitung vom 
17. Juni 2023, S. 16.

Aktuell rückt aber auch die Zuwanderung aus 
arbeitsmarktpolitischen Gründen – wie bereits 
in den 1960er‑ und 1970er‑Jahren – wieder  
stärker in den Blickpunkt. Zunehmend gehen 
Arbeitskräfte der geburtenstarken Jahrgänge, 
die sogenannten „Babyboomer“, in den Ru‑ 
hestand mit der Folge, dass sich der Fach‑ 
kräftemangel immer weiter verstärkt. Um die‑ 
ser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde am 
23. Juni 2023 das Fachkräfteeinwanderungs‑ 
gesetz durch den Bundestag verabschiedet,
das darauf abzielt, dass ausländische Fach‑ 
kräfte leichter nach Deutschland kommen
können.17 Alexander Merk, Leiter der Arbeits‑ 
agentur Freiburg, geht einerseits davon aus,
dass die Zuwanderung tatsächlich eine Säule
ist, um dem Arbeitskräftemangel zu verringern. 
Er ist aber andererseits davon überzeugt, dass

es nicht ausreicht, den ausländischen Ar‑ 
beitskräften lediglich einen Arbeitsplatz zu  
bieten. Vielmehr müsse auch das Thema  
„bezahlbarer Wohnraum“ angegangen und  
vor allem die soziale Integration stärker geför‑ 
dert werden.18 

 www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/
    Leben und Arbeiten
      Bevölkerung und Gebiet

Weitere Auskünfte erteilt
Werner Brachat‑Schwarz, 
Telefon 0711/641‑25 70,
Werner.Brachat-Schwarz@stala.bwl.de

Schutzsuchende

Begriffe wie Flüchtlinge, Asylbewer‑ 
berinnen und Asylbewerber oder Asyl‑ 
berechtigte werden oftmals als Synonyme  
für geflüchtete Menschen genutzt; sie be‑ 
schreiben aber im Ausländer‑ und Asyl‑ 
recht jeweils nur eine spezifische Teilmenge  
der Schutzsuchenden. Die folgende Defini‑ 
tion des Statistischen Bundesamtes zu den  
Schutzsuchenden liefert dagegen einen  
ganzheitlichen Überblick über die humani‑
täre Immigration nach Deutschland.1 

Schutzsuchende sind nach dieser Definition 
Ausländerinnen und Ausländer, die sich nach 
Angaben des Ausländerzentralregisters un‑ 
ter Berufung auf völkerrechtliche, huma‑ 
nitäre oder politische Gründe in Deutsch‑ 
land aufhalten.2 

Zu ihnen zählen Personen3,

 � die sich zur Durchführung eines Asyl‑ 
verfahrens in Deutschland aufhalten, wo‑ 
bei über ihr Schutzgesuch noch nicht
rechtskräftig entschieden wurde (Schutz‑
suchende mit offenem Schutzstatus),

 � denen ein befristeter oder unbefris‑ 
teter Aufenthaltstitel aus dem humanitä‑ 
ren Bereich des Aufenthaltsgesetzes an‑
erkannt wurde (Schutzsuchende mit an‑ 
erkanntem Schutzstatus),

 � die sich nach einer Ablehnung im Asyl‑ 
verfahren oder nach Verlust des humani‑

tären Aufenthaltstitels in Deutschland  
aufhalten (Schutzsuchende mit abgelehn‑ 
tem Schutzstatus).

Im Kontext des russischen Angriffs auf  
die Ukraine werden zum Stichtag 31. Dezem‑
ber 2022 zwei weitere Personengruppen be‑
rücksichtigt:

 � Ukrainische Staatsangehörige, die seit
dem 24. Februar 2022 eingereist sind und
eine Fiktionsbescheinigung (Beschei‑ 
nigung, dass ein Aufenthaltstitel bean‑ 
tragt wurde) erhalten haben, werden als
Personen mit offenem Schutzstatus ge‑
zählt.

 � Ukrainische Staatsangehörige, die seit
dem 24. Februar 2022 eingereist sind und
einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel
gestellt haben, werden als Personen mit
offenem Schutzstatus gezählt.

Nicht alle in Deutschland lebenden Ukraine‑
rinnen und Ukrainer haben einen Schutz‑ 
status oder einen solchen beantragt. In der 
Statistik zu Schutzsuchenden werden nicht 
berücksichtigt: 

 � Ukrainische Staatsangehörige, für die
weder ein Schutzgesuch noch eine an‑ 
dere Angabe zum aufenthaltsrechtlichen
Status registriert ist.

 � Ukrainische Staatsangehörige, die einen
Aufenthaltstitel aus dem nicht‑humanitären
Bereich erhalten haben.

1 Statistisches Bundesamt: Schutzsuchende – Ergebnisse des Ausländerzentralregisters, Fachserie 1 Reihe 2.4, 2018, S. 5. 

2 Vgl. Pressemitteilung des Statistischen Bundesamt Nr. 125 vom 30. März 2023: Über 3 Millionen Schutzsuchende zum Jahresen‑
de 2022 in Deutschland., https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_125_125.html (Abruf: 30.06.2023).

3 Ebenda

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2023/06/fachkraefteeinwanderungsgesetz-bt.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2023/06/fachkraefteeinwanderungsgesetz-bt.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2023/06/fachkraefteeinwanderungsgesetz-bt.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2023/06/fachkraefteeinwanderungsgesetz-bt.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2023/06/fachkraefteeinwanderungsgesetz-bt.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_125_125.html
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